
WieesmitderDeponieRägehaldeweitergeht
Die Tafeln der Gegner sind weg: Wann die Deponie in Leuggern wieder konkreter wird, ist unklar.

Der Widerstand gegen die ge-
plante Deponie für Inertstoffe in
Leuggern war gross. Zahlreiche
Plakate des Gegnerkomitees
zierten lange Zeit die Dorfein-
gänge. Seit kurzem sind die Ta-
feln verschwunden, die Website
der IG ist inaktiv. Denn der Kan-
tonteilte inderZwischenzeitmit,
den Standort in Leuggern ledig-
lichalsVororientierung imRicht-
plan aufzunehmen. Was heisst
das nun für die geplante De-
ponie?

Zur Erinnerung: Aktuell gibt
es im Kanton nur eine Deponie
für Inertstoffe(MaterialdesTyps
B) in Seon: Bei Inertstoffen han-
deltessichumnichtverwertbare
mineralische Bau- und indust-
rielleAbfälle - schadstoffarmund
ungefährlich wie Back- und Zie-
gelsteine, die ohne Vorbehand-
lung endlagerfähig sind. In Seon

kannetwaeinVierteldes jährlich
im Kanton anfallenden Volu-
mens entsorgt werden. Alle wei-
teren mineralischen Bauabfälle
werden in anderen Kantonen
entsorgt.

Zwei weitere Standorte sind
aktuell in Planung: in Mönthal
und in Fisibach. Die BNO-Ände-
rungfürdieDeponieimZurzibie-
ter Rheintal wurde kürzlich
rechtskräftig. Sie soll ab 2022
jährlichrund30’000bis50’000
KubikmeterMaterialaufnehmen.
Deponien für Inertstoffe müssen
strengere Auflagen erfüllen. So
muss das Sickerwasser der De-
ponie in eine separate Schmutz-
wasserkanalisation geleitet wer-
den. Im Herbst entschied der
Kanton, die heutige Deponie im
Steinbruch inMellikon imRicht-
plan neu als Deponie für Inert-
stoffe festzusetzen. Aktuell wird

dort unverschmutztes Aushub-
material gelagert. Zurzeit wer-
den die Eingaben zum Projekt
ausgewertet.

MitRägehaldewäreBedarf
desKantonsgedeckt
Gleichzeitig gab der Kanton be-
kannt, die geplante Inertstoff-
DeponieRägehalde inLeuggern
erstals«Vororientierung»inden
Richtplanaufzunehmen.DerRe-
gierungsrat begründete diesen
Schritt damit, dass sich das Pro-
jekt in Leuggern wie auch dieje-
nigen in Mellikon, Fisibach und
Mönthal im Nordosten des Kan-
tons befinden. Bereits mit den
Deponien in Mellikon, Fisibach
undMönthalwürdesichdieEnt-
sorgungssituationimKantonver-
bessern-rund60Prozentderan-
fallendenInert-Bauabfällekönn-
ten im Aargau entsorgt werden.

Würde auch noch Leuggern hin-
zukommen, wäre der jährliche
Bedarf des Kantons an Ablage-
rungsmöglichkeiten für Inert-
stoffe gedeckt. Denn in der De-
ponie Rägehalde möchte der
Kanton während dreissig Jahren
jährlich80’000KubikmeterMa-
terialablagern.Dassind20’000
Kubikmeter mehr pro Jahr als in
Mellikon.

Um ein Projekt als Vororien-
tierungaufzunehmen,wieesder
Regierungsrat im vergangenen
Herbst fürdieDeponieRägehal-
debeschloss,brauchteskeineöf-
fentliche Auflage. Dies liegt in
derEntscheidungsgewaltdesRe-
gierungsrates. Christoph Bürgi
vonderkantonalenAbteilungfür
Raumabteilung sagt: «Als Vor-
orientierungenkönnenStandor-
te in den Richtplan aufgenom-
men werden, die aktuell noch

nicht entscheidungsreif sind,
aber langfristiggesichertwerden
sollen.» Die offizielle Aufnahme
desStandortsRägehaldealsVor-
orientierung sei im Laufe dieses
Jahres vorgesehen, sagt Bürgi.

GrosserRatentscheidet
überAnpassungdesRicht-
plans
WirddieDeponieaber imRicht-
plan festgesetzt, wie im Fall der
Deponie in Mellikon, wird das
VorhabenwährenddreiMonaten
auf der Gemeinde und bei der
Abteilung Raumentwicklung
BVU öffentlich aufgelegt. Wann
dies beim Leuggemer Standort
passiert, ist gemäss Bürgi noch
unklar:«Hierfürbestehtkeinbe-
stimmter Zeitpunkt.» Will heis-
sen: Das Projekt Rägehalde ist
aufunbestimmteZeit inderWar-
teschlange. Bei ausgewiesenem

Bedarf und erfolgter Interessen-
abwägung könne zu gegebenem
ZeitpunktderDeponie-Standort
imRichtplanfestgesetztwerden.
«Dies erfolgt in einem ordentli-
chen Richtplanverfahren», er-
klärtderkantonalePlaner. Inder
dreimonatigenöffentlichenMit-
wirkung und Vernehmlassung
könnensichBevölkerung,Partei-
en und Verbände zum Vorhaben
äussern.

Dann dürfte wohl auch wie-
der die Interessengemeinschaft
«Deponie Rägehalde – NEIN»
aktiv werden und ihre Petition
schliesslich doch lancieren, um
gegen die Deponie zu votieren.
ÜbereineFestsetzungdesStand-
orts und damit über die Anpas-
sung des Richtplans entscheidet
abschliessend der Grosse Rat.
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